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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

sera kH Test

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Lösung zur Bestimmung von Wasserparametern in Leitungs- und Aquarienwasser.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Alfauna AGFirmenname:

Römerstr. 9Strasse:

CH-4314 ZeiningenOrt:

Telefon: +41 (0) 618513366 Telefax:+41 (0) 618513391

Herr MeierAnsprechpartner:

1451.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 

gekennzeichnet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Stark verdünnte Lösung einer anorganischen Säure. Wässerige Lösung von organischen und 

anorganischen Salzen.

Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

< 0,5 %Salzsäure 32 %231-595-7

C - Ätzend, Xi - Reizend  R34-37

Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335017-002-01-X

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Allgemeine Hinweise

An die frische Luft gehen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
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Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang 

ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Mund ausspülen. Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt selbst brennt nicht. Bei Dämpfen und/oder der Entwicklung atembarer Stäube 

umluftunabhängiges Atemschutzgerät und staubdichte Schutzkleidung tragen . Im Brandfall können 

Schwefeloxide, Halogenwasserstoffe entstehen.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemeittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als Sonderabfall 

entsorgen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. Verunreinigte Flächen 

gründlich reinigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit Laugen, Kalk oder Ammoniak neutralisieren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter vorsichtig öffnen und handhaben. Nach 

Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Unter Verschluss aufbewahren.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

Zusammenlagerungshinweise

Revisions-Nr.: 1,03 Überarbeitet am: 08.01.2008 CH - DE



sera kH Test

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: kHDruckdatum: 04.07.2014 Seite 3 von 5

Alfauna AG

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemässem Umgang.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Auf Grund der geringen eingesetzten Substanzmengen ist es nicht zu erwarten, dass 

Expositionsgrenzwerte erreicht werden können. Es ist jedoch die Pflicht des Anwenders sich hiervon 

zu überzeugen und vorgeschriebene Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz zu beachten .

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 

Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Schutz- und Hygienemassnahmen

Berührung mit den Augen vermeiden. Falls Spritzer möglich sind, folgendes tragen: Schutzbrille

Augen-/Gesichtsschutz

Berührung mit der Haut vermeiden. Schutzhandschuhe. Vorbeugender Hautschutz.

Handschutz

Nicht erforderlich wegen kleiner Behältergrösse. Die Art der Schutzausrüstung muss je nach 

Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden .

Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz 

mit Filtertyp B2 (nach DIN 3181, 1980) verwenden.

Atemschutz

orange

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

geruchlosGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): ~ 2,0

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbarSiedebeginn und Siedebereich:

nicht entflammbarFlammpunkt:

Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:

Keine Daten verfügbar

Explosionsgefahren

Keine Daten verfügbarZündtemperatur:

nicht anwendbar

Brandfördernde Eigenschaften

Wasserlöslichkeit: vollkommen mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
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Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Leicht- und/oder Alkalimetalle: Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben. 

Explosionsgefahr. 

Basen: Gefahr von heftiger Reaktion.

10.5. Unverträgliche Materialien

Schwefeloxide, Halogenwasserstoffe

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Reiz- und Ätzwirkung

Kontakt mit den Augen oder der Haut führt zu Reizungen. Verschlucken kann zu einer Reizung der 

Schleimhäute führen.

Sensibilisierende Wirkungen

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Keine.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Allgemeine Bemerkungen

Die Beschreibung möglicher schädlicher Auswirkungen basiert auf Erfahrungen aus der Praxis 

und/oder toxikologischen Eigenschaften einzelner Bestandteile. 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten . 

Bei bestimmungsgemässem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder 

zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 

pH-Wert: sauer

Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen. Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in 

der Regel eine Neutralisation erforderlich.

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund 

vermeiden.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Lösungen mit niedrigem pH-Wert müssen vor dem Ablassen neutralisiert werden.

Abfallschlüssel Produkt

160303 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Fehlchargen und ungebrauchte 

Erzeugnisse; Anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Sonderabfall
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Abfallschlüssel Produktreste

Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Gase in Druckbehältern und gebrauchte 

Chemikalien; Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 

solche enthalten

Sonderabfall

160507

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo 

nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe oder von Sonderabfällen 

enthalten oder durch gefährliche Stoffe oder Sonderabfälle verunreinigt sind

Sonderabfall

150110

 Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften 

entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

34 Verursacht Verätzungen.

37 Reizt die Atmungsorgane.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H335 Kann die Atemwege reizen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 

Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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